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RS OGH 1949/11/16 1Ob430/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1949

Norm

ABGB §276 Ia1

SchutzV Art1 Abs1

SchutzV Art1 Abs2

ZPO §116

Rechtssatz

Zur Frage, ob auch für einen Kriegsbetro7enen im Sinne des Art 1, Abs 1 und 2 der SchutzV zum Zwecke der

Durchführung eines Passivprozesses ein Prozeßkurator (§ 116 ZPO) oder ein Abwesenheitskurator (§ 276 ABGB)

bestellt und mit diesem der Prozeß - unter Bedachtnahme auf die Vorschrift des Art 1, Abs 5 der SchutzV -

durchgeführt werden kann.
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